
\ VAVÖ, 

An das 

Verband alpiner Vereine 
Österreichs 

Bäckerstraße 16/2 
A-1010 Wien 
Telefon 52 5488 

Wien, den 1985-05-20 rk/ad 

Bundesministerium für~~~ ____________ ~j-, 
Land- und Forstwirts lliI. deSmin .. istc":'-_-: fi r. I . 

troßI , ' "'.~trlfft 
Stubenring 1 Land· u. fOl ' .. ~ , 

Stellungnahme zur Novellierung 
des Forstgesetzes aus 75 

1010 Wien ~ :" 
Ein;~, / 

B'fJ 11"-... /I,-? L 42 
,,-_1c_,_' :C":".: "'-1 

Zl. 12.102/03-1 2/85 

Sehr geehrte Damen! Sehr geehrte Herren! V",:':a:ILU:_f'{ ___ ~~ ,j ., 
.. _- --~.- . )itftttc.Cv/,' 

Der Verband alpiner Vereine österreichs dankt für die Einladung zur StellungilahrcE ~ 
des Entwurfes einer Förstgesetznovelle 1985. 

In der Be 1 lage flnden Sle Stellungnahmen zu den §§ 33(6), 34(7), 34(8).~L1(1,",) 

35(4) lit. c. 

'--_ .... "'" 

Zusätzlich ITÖChten wir festhaltenldaß eine Dauer der befristeten Sperren gern. 34(2) 

unseres Erachtens praxis gerechter mit 4 Jahren anzusetzen ist, ferner allfällige 

Forderungen nach Ruhezonen in den einzelnen Landesjagdgesetzen ihren Platz finden 

sollten. 

Mi t best(j2n rgsteiger.grüßen 

,,~/ J/ / j ,< 
. \,,'.),I\)A..;! 1."""",,--,,\ !----.~--., \. 1/ I. ./ , I 1 

Rudolf Ka*Pe \ 

Beilagen w.e. 

, 
Geschäftsführer 
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I 

Zu § 35 (4) 1it c: 

Wir regen an, die Bestimmung des § 35 (4) 1it c des Forst­
gesetzes von 
"Organisationen, deren Mitglieder bisher die gesperrte Fläche regel­
mässig begangen haben" 
abzuändern in 
"Organisationen, deren behördlich genehmigter Tätigkeitsbereich auch 
das Betreten und das Aufhalten im Wald zu Erholungszwecken umtaBt" 

BegrUndung: 

Der Nachweis, daß die Mitglieder einer Organisation die ge­
sperrte Fläche bisher regelmässig begangen haben, ist nur schwer zu 
erbringen. 

Dies gibt der Beh5rde, die aus welchen GrUnden immer die 
UberprUfung nicht vOrilehmen will, eine Handhabe, den diesbezUglichen 
Antrag einer solchen Organisation "abzuwimmeln". 

Dies gibt aber auch dem Wa1deigentUmer die M5glichkeit, unter 
Umständen auch erst beim Verwaltungsgerichtshot darauf hinzuweisen, 
daß eine ihm ungUnstige Entscheidung der Behörden ohne Antrag einer 
hiezu berechtigten Stelle getällt wurde. 

Ein wesentlicher Zweck des Forstgesetzes 19~5 war es auch, 
den Wald auch hinsichtlich solcher Flächen, die bisher jUr die Er­
holung der Bevölkerung gesperrt waren, zu 6ttnen. 

Waren solche Gebiete aber bisher tUr die 5tfentliche Be­
gehung gesperrt, kann es auch keine Organisationen geben, deren Mit­
glieder bisher die gesperrte Fläche regelmässig begangen haben. 

Dami t wUrden aber beatehende, dem Forstgesetz 1975 zu-wider­
lautende Sperren t~tz ihres gesetzwidrigen Zustandes deshalb belassen 
werden mUssen, weil eben insbesondere den alpinen Vereinen keine An-
tragstellung und damit auch keine Parteiate11\mg tur derartige. durch 
das Forstgesetz 1975 erst geöttnete Sperrtlächen eingeräumt wird. 

Als Beispiel legen wir die uns vertugbaren Teile des Aktes 
des Mag*strates der Landeahauptstadt Klagenfurt 1 B 3371/84 bei. 
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§ " (6): 

Wir regen an; als neuen Absatz 6 des § " -. oder &nsonst 
geeigneter Stelle nachstehende Bestimmung aufzunehmen: 

"Landesgesetzliche Bestimmungen Uber die Anlage und die Markierung 
von Wanderwegen durch Wald bleiben von den Bestimmungen dieses Ge­
setzes unberUhrt aufrecht ... 

BegrYndung: 

In den meisten Bundesländern finden sich landesgesetzliche 
Regelungen (Landesstraßengesetz, Gesetze tlber die Wegfreiheit 1m Berg­
land, Fremdenverkehrsgesetze ) in denen insbesondere festgelegt ist: 
a) Die GrundeigentUmer haben die Anbringung von Markierungen auf Wan­

derwegen entschädigungslos zu dulden. 
b) Wege zur Verbindung der Talorte mit den HlShen, tJbergänge, PaB- und 

Verbindungawege , Zugangawege zu Aussichtspunkten und NaturschlSn­
heiten (Wasserfälle, Klammen, H6h1e und dergleichen),pie fUr den 
Touristen- oder Fremdanverkehr unentbehrlich oder besonders wichtig 
sind, dUrfen :rur diesen Verkehr nicht geschlossen werden und mUssen , 
wenn sie Privatwege sind, diesem Verkehr gegen angemessene Ent­
schädigung gelSfr.net werden. DarUber entscheidet 1m Streitfall die 
BezirksverwaltungsbehlSrde. 

c) Die Beschädigung (auch Entfernung) von Wegweisern und Markierungs­
zeichen ist eine VerwaltungsUbertretung. 

VonSeiten der Kammer :rur Land- und Forstwirtschaft wurde 
die Meinung vertreten, daß durch die Erlassung des Forstgesetzes 1975 
hinsichtlich des Betretens von imWald verlaufenden Straßen und Wegen 
eine Derogation der dlesbezUglichen landesrechtlichen Vorschriften 
eingetreten sei, wobei auf die Entscheidungen des Verfassungsgerichts­
hotes vom 17.12.1982, V 6/1982, SLG. Nr. 9597 und vom 10.12.1958, 
B 122/58, SLG. 3452 verwiesen wurde. Dieser Rechtsstandpunkt und die 
angetUhrten Verweisungen erscheinen uns unrichtig zu sein. 

Dessen ungeachtet wUb.e zur Klarstellung der Rechtslage 
die von uns vorgeschlagene Ergänzung des Gesetzestextes zumindest 
zweckmässig. 
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Es kHnnte auch allerdings daran gedacht werden, 1m Rahmen 
des Forstgesetzes für den Waldbereich diese Materie entsprechend 

_ den landesgesetzlichen Regelungen und heutiger Auffassung des Interes­
senausgleiches selbständig zu regeln, etwa in einem neu zu schatten-

den § 33 adesForstgesetzes. 
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Zu § 34 (7): 

Wir schlagen vor, diese Gesetz.sbestimmung durch den Satz 
zu ergänzen: "Markierte Wege sind öffentlichen Wegen gleichgestellt." 

BegrUndung: 

Nach dem Forstgesetz 1m allgemeinen und der Bestimmung des 
§ 34 (7) des Forstgesetzes 1m besonderen sind I18rkierte Wanderwege 
ttlr den öffentlichen Verkehr bestimlllt, sie sind daher schon aus diesem 
Grtmde wenn schon nicht als öffentliche Wege anzusehen, so doch diesen 
gleich-zu-stelien. 

Der Charakter eines "öffentlichen Weges" ist in den jewei­
ligen Landesstraßengesetzen festgelegt, wobei nur wenige Landes­
straßengesetze (z.B. Vorarlberg) den Begriff des Wanderweges ausdrUck­
lich festlegen. Grundsätzlich ist nach den jeweiligen LandesstraBen­
gesetzen ein Weg dann als ~ffentlicher Weg anzusehen, wenn er von der 
zuständigen Gebietskörperschaft entweder durch eine Verordnung aus­
drUcklich als öffentlicher Weg erklärt wurde oder in langjähriger 
Ubun;t~estens 30 Jahren allgemein ohne Einschränkung auf einen 

-
bestimmten Kreis von BenUtzungsberechtigten und unabhängig von einer 
ausdrUcklichen Bewilligung des Uber die Weggrundtläche VerfUgungsbe­
rechtigten zum Verkehr benUtzt wird, wenn diese BenUtzung einem all­
gemeinen dringenden VerkehrsbedUrtnis dient. 

Als zuständigen Straaenbeh6rde kommt bei Wanderwegen wohl 
nur die Gemeinde ~n Frage, wobei sich Wanderwege durch den Wald oft 
Uber das Gebiet mehrerer Gemeinden erstrecken, sodaß sich schon da­
raus Koord1n1erunssschwierigkeiten ergeben. Die Gemeinden scheuen sich 
aber auch, SchOll .ua Haftungs- und Erhal~sgrUnden allzuviele Wege 
in das Straßenverzeichnis aufzunehmen. D~e Praxis zei~. daS in den 
Wegeverzeichnissen der einzelnen Gebietskörperschaften die meisten 
markierten Bergwege nicht enthalten sind. 

Die von UDS vorgeschlagene positiv-rechtliche Gleichstellung 
der markierten Wege .tt öffentlichen Wegen 1m Bereich des Forstgeaetzes 
oder zumindest: 1m Bereich des § 34 (7) des Forstgesetzes ist sOlD! t 
eine Regelung. die 
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a) dem Charakter des markierten Bergweges als einer öffentlichen Ver­
kehrsfläche entspricht 

b) keine umzumutbare Belastung tur den Wald und dessen EigentUmer 
darstellt 

c) die Gemeinden und die anderen Gebietsk6rperschatten von ihrer sonst 
gegebenen VerpfliChtung zur Kategorisierung dieser Bergwege ent­
hebt 

d) tur den Waldbereich eine bundes~inh.itliChe Regelung herbeitUhrt 
e) 1m Einzelfall schwierige Entscheidungen (durch welche Beh6rde?) 

vermeidet. 
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Zu § 34 (8): 

Wir regen an, in dieser Gesetzesstelle die Worte, "temäB 
Abs. 3" zu streichen, sodaS dann der erste Satz zu lauten hätte: 
"lID Fall einer Sperre hat der WaldeigentUmer die Umgehung der ge­
sperrten Fläche zu ermöglichen;" 

BegrUndung: 

Auch befristete Sperren können nach dem Novellierungsvor­
schlag bis zu tunt Jahren dauern; das ist ein Zeitraum, tur den ein 
markierter Weg nicht eintach ohne Umgehungsmöglichkeit gesperrt werden 
kann. 

Markierte Bergwege tuhren Uber weite Strecken (tur den Be­
nutzer stundenlang) durch den Wald. Ohne Schaffung einer Umgehungs"" 
möglichkeit wUrde daher ein kilometerlanger markierter Weg auch nur 
durch eine Unterbrechung von wenigen Metern dann doch in seiner ganzen 
Länge unbenUtzbar gemacht werden. 

Dazu kommt, daß ja die Sperre erst am Beginn des Sperrge­
bietes ersichtlich zu machen ist, sodaB der BenUtzer des markierten 
Bergweges erst nach stundenlanger BenUtzung desselben plötzlich vor 
der Sperre steht und umdrehen muß, werm keine Umgehungsmöglichkeit 
geschatfen und angezeigt ist. Dies ist allein aus SicherheitsgrUnden 
unzumutbar • 

Durch die vorgeschlagene Gesetzesänderung wUrde aber auch 
einem vereinzelt autgetretenen Mißbrauch der Boden entzogen werden, 
wonach eben durch Sperre relativ kleiner Waldtlächen (beispielshalber 
am Beginn eines Wegea) der gana.eweitere Wegverlaut gesperrt wird. 

Mit der vor~achlagenen GeaetzeaäDderung wUrde aber auch im 
I 

Bereich der Holzachlägerung und des ForststraBenbaues, soweit derar-
tige Maßnahmen 111 t Sperren verbunden werden, erreicht werden, daß 
durch derartige Maßnahmen zerstörte Markierungen und markierte Wege 
vom Verursacher dieser Zerstörung in angemessener Weiae ersetzt 
werden mUssen. 
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· Die ununterbrochene Kanalisierung des Besucherstroms aut 
markierten Wegen ist nicht nur eine Frage der Sicherheit für diese 
WegbenUtzer, sondern lie~ auch 1m Interesse der Waldbe.itzer, weil 
dadurch ein Umherirren der WegbenUtzer im ungesperrten Wald verhindert 
wird. 
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Zu § 34 (10): 

Die vorgesehene Ein1Ugung des Satzes: nBei betristeten 
Sperren ist aut oder unter der Hinweistate1 Beginn und Ende der Sperre 
ersichtlich zu machen. n 1st eine unbedingt notwendige, sich aus den 
Ertahrungen der Praxis ergebende Ergänzung. 

Wenn Beginn und Ende der Sperrzeit aut den Sperrtate1n er­
sichtlich sind, können derartige Sperrtateln ausserha1b der Sperr­
zeit ruhig absichtlich oder unabsichtlich nvergessen" werden, weil 
dann durch den Inhalt der AnkUndigung klargestellt ist, daß diese 
Sperre eben nur :rur die auf der Sperrt~e1 oder in Verbindung mit 
der Sperrtatel angegebene Zeit gilt. 

Durch eine solche Regelung wird auch ein erheblicher Ver­
wal tungsaufvand eingespart, weil daduroh dann UberprUfungsantrllge 
Uber die Berechtigung solcher Sperren tur jene Zeiträume enttallen, 
wo ohnedies keine Sperre verblngt wurde und nur die Sperrtateln stehen 
geblieben sind. Dieser Verwa1tungsautwand ist deswegen nicht unerheb-
1ich, weil ja die Behörde dann in einem aatswegigen Vertahren erst 
den jeweiligen GrundeigentUller erheben, dessen Stellungnahme einholen 
und Uberprilten muß. 

Der Forderung nach möglichster Transparenz von Verboten 
wUrde es auch entsprechen, wenn aus den jeweiligen Sperrtateln auch 
:tUr den "Normalverbraucher" ersichtlich wäre 
a) von wem die SperrvertUgung erlassen wurde (also von der Behörde 

oder von welch •• Grundeigentümer) 
b) aus welche. Gnmd, wobei die .AnttIhnulg von Paragraten dem Autklä­

ruDgszweck nicht entsprechen wUrde. 
Wir sind uns aber bewußt, daS die Äuf'nahme auch derartiger 

Angaben an die GröSe des Sperrschildes und daa1 t auch an seine Her­
stellungskosten erhebliche Anforderungen stellen wUrde. 

Bei Sperren nach § 34 (2) b (Ho1ztll1ung und Ho1zbringang) 
bezieht sich die Sperre eigentlich nur auf die tatsächliche Arbeits­
zei t, die aus klimatischen OrUnden sicher nicht ganz genau tixiert 
werden kann. Hierbei k.nn aber Abhilfe dadurch geschatten werden, daß 
eben in der Zeit, tur welche zwar die Schllgerungsarbeiten vorgesehen 
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die 
sind, aber faktisch nicht ausgefUhrt werden; Sperrtafel mit einem 

Sack verhängt wird. 
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IJ MAGISTRAT DER LANDESHAUPTSTADT KLAGENFURT 
PLZ l)() I () - Unterabtei 1 ung 1 B - Tckfull: W42, 22) S37 375 

Tl:lcx: 422039 

Zl. U.Abt.1B 3371/84 

An den 
österreichischen Alpenverein 
Sektionenverband Kärnten 
z.H. Herrn Dr. Kurt DELLISCH 
Rechtsanwalt 

Villacher Ring 59 
9020 Klagenfurt 

Sehr geehrter Herr Doktor! 

Klagenfurt, 15. Jänner 1985 
Dr.M/Pi 

\ :~,. 
" ; ; 

..... .-. .. _ , ----.. ... w-

In Beantwortung Ihrer Eingabe für den österreichischen Alpenverein 
vom 30. 10. 1984 überreichen wir hiermit die Stelluynahme der Be­
~rksforstinspektion in Ablichtung vom 3. 1. 1985. 

Dieser Stellugnahme ist lediglich hinzuzufügen, daß sich die Be­
hörde der vom Sachverständigen auf Seite 2 unter Punkt 1. und 2. 
geäußerten Ansicht vollinhaltlich anschließt und keine Veranlassung 
sieht, in irgendeiner Form einzuschreiten. 

dlichen Grüßen 

Anlage: erwähnt 

f , 
.. '; 

.' , 

:.1 
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Magistrat der Landeshauptstadt Klagenfurt 

Bezirksforstinspektion 

Zahl: U. Abt. 1 B 3371/1/84 

Betr: Gutsbesitz Freyenthurn der Frau Herta 
Antrag auf behördliche Überprüfung de 
nützungsbeschränkungen 

Bezug: Eingabe des Österr. Alpenvereines, 
Sektionenverband Kärnten v. 30.10.1984 

An den 

Magistrat der Landeshauptstadt Klagenfurt 
- Unterabteilung 1 B -

9010 K lag e n f u r t 

Der Österr. Alpenverein hat in seiner Eingabe vom 30.10.1984 

die Absperrung von Waldflächen im Bereiche des Schlosses Freyen­

thurn durch Stacheldrahtzaun einerseits sowie durch das Aufstellen 

von Tafeln mit der Aufschrift "Privatbesitz; betreten verboten" 

beanstandet und um eine behördliche Überprüfung im Sinne des 

§ 35 Forstgesetz 1975 ersucht. 

Nach der entsprechenden Erhebung durch den örtlich zustän­

digen Aufsichtsförster draf die Bezirksforstinspektion vorerst 

eine kurze Beschreibung der Sachlage vornehmen: 

Im Bereiche des Gutsbesitzes Freyenthurn ist eine Waldfläche 

von rund 20 ha an der West-, Nord-, Ost- und Südwestseite durch' 

einen Stacheldrahtzaun, welcher auf Holzpfläcken befestigt ist, 

eingefrirlet. Die Zäunung umfaßt Waldflächen der Parzellen 633/1, 

630 und 634/1, alle KG Gurlitsch I. Alle Parzellen liegen im un-

"mittelbaren Schloßbereich. Nach den von der Besitzerin vorgelegtEn 

Beweisschriften wurde die Zäunung vor 45 Jahren durchgeführt und 

besteht seit dieser Zeit. Die Einzäunung ist auch gegen das Schloß 

hin offen. Einige in letzter Zeit markierte Wanderwege führen 

dußerhalb der umzäunten Fläche vorbei und werden durch die Um­

zäunung in ihrer sinnvollen Linienführung auch nicht beeinträchtig 

Die Bezirksforstinspektion Klagenfurt darf zu dem vorliegend 

Begehren des Österr. Alpenvereines folgende Stellungnahme abgeben: 

Vorerst wird von der Behörde zu prüfen sein, ob der Österr. 

Alpenverein, Sektionenverband Kärnten, einer jener im § 35 (4) ge­

nannten Antragsberechtigten ist. In Frage käme für den Österr. 

Alpenverein, Sektionenverband Kärnten, lediglich litera c. 

28/SN-137/ME XVI. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)12 von 16

www.parlament.gv.at



_ 'L -28/SN-137/ME XVI. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 13 von 16

www.parlament.gv.at



28/SN-137/ME XVI. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)14 von 16

www.parlament.gv.at



- j -

solche wirtschaftliche Notwendigkeit errichtet wurden, so 

sind sie jedenfalls zu entfernen. Die PrUfung dieser Frage 

könnte nur durch ein ord'entliches Ermi ttlungsverf ahren durch­

geführt werden. 

Aus dem Vorgenannten ergibt sich auch, daß eine der nach 

den §§ 33 (2) und 34 Forstgesetz 1975 möglichen Sperren nicht 

vorliegt. 

Die Bezirksforstinspektion schlägt vor, zuerst die Antrags­

legitimation des Sektionenverbandes Kärnten des Österr. Alpen­

vereines zu prüfen und für den Fall, daß eine solche vorliegt, 

eine Verhandlung aller Beteiligten an Ort und Stelle durchzu­

führen. 

Beil age: Klagenfurt, 1985 01 03 

Antrag v. 30.10.1984 Der Leite der Bezirksforstinspektion: 

(Dipl. Ing. Bergen) 

28/SN-137/ME XVI. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 15 von 16

www.parlament.gv.at



Österreichischer Alpenverein 

An den 
Magistrat der Lande.­
hauptstadt Klagenturt 

Saktlonanvarband Kirnten 
nagenfurt , .. 1984 10 30 
DreDe./He 

A-9Q20 KLAGENFURT e VILLACHER RING 59 
Fernruf 
(Vorwahl 0.4222) ,,_ WJI'Ij,a 55 275 
Konto 

als ForstbehlSrde 1. :tn.tanz 
Rathaus nagenturt 

b.i der Kärntner Lande,·Hypothekenonltalt 
Nr. 20 628 

9020 lQ.agen~urt 

Betri~~t: Valdbetretung.verbote ta Bereich de. Schloaae. 
rreyenthurn. 

Auf Grund bei uns eingeaangener Aldragen bzw. Beachwerden 
.rlauben wir uD. unter Hinwei. auf unaere Partei.tellung nach 
§ 3' (4) de. For.tgesetze. und auf die Be.tt.mmgen üb.r die Forat­
auf.icht nach § 172 de. Forstge.etz.:Yersuchen ., den nachstehend 
geachilderten Sachverhalt einer UberprUfung auf die Uberein.tt.aung 
mit den ~or.tg •• etzlichen Be.t~en zu unterziehen und una vom 
UberprUtungaerg.bnis und. den von der BehlSrde etngel.iteten Maßnahmen 
zu gegeb.n.r Zeit zu ver.tAndigen, 

Im B.reich de. Schlo.... rreyenthurn i.t ein. Vald!läche 
i. Aus_B von jed.e~al1a •• hr als 5 bzw e 15 ha durch einen dichten 
Stacheldrahtzaun einer .. i t. und. durch Be.childerungen wie -Pri vat­
besitz, Betret.n verboten- gegenüber Per.onen, die diesea Valdgebiet 
zu Erholungazweck.n b.treten WOllen. abg •• perrte 

OeaIB § " (1) d •• For.tg •• etze. darf jed..raann Wald zu 
Erholung.zweck_ betrete UDd .ich dort aufbal ten. 

Di. Dach § " (2) UD4 § ". d •• Por.tps.tz •• alSglichen 
Waldsperren .Cheinen hler nlcht vorzulle,en. 1Dw1 ... lt dl. tur eine 
d.rartige' Sp.rre aach 4.. Por.t, •• etz erforderllche Bewllllguns voa 
Waldelgentuaer beaDtract UDd dl .... bewilligt wurd., .ntzieht 8ich 
un.erer Keantnl •• 

(Dr.lturt Delli8ch, Land.80~) 

RII 3S 060 - 71 
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